
39/BV/077/2021
Beschlussvorlage
öffentlich

Genehmigung der Bürgermeistervorlage: 
Vertragsvereinbarung der T.O.N.I. - 

Mobileinsätze in Groß Teetzleben und 
Genehmigung der ÜPL

Organisationseinheit:
Bau, Ordnung und Soziales

Datum
17.12.2021

Verfasser:
Stefanie Küthe

Einreicher:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Groß Teetzleben 
(Entscheidung) 15.02.2022 Ö

Sachverhalt
1. Im Jahr 2020 erhielt der Verein T.O.N.I. e. V. für seine mobile Jugendarbeit 

in der Gemeinde Groß Teetzleben an 40 Tagen (Feiertage abgezogen) lt. 
Vereinbarung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.500,00 €.

 
Die Gemeinde möchte die mobile Jugendarbeit auch im Jahr 2021 

aufrechterhalten.

Dazu musste mit der Gemeinde Groß Teetzleben und dem Verein T.O.N.I. 
e.V. ein neuer Vertrag für das Jahr 2021 abgeschlossen werden.

2. Des Weiteren musste ein entsprechender Antrag auf ÜPL genehmigt 
werden, da die Deckung aus dem Produktsachkonto 3.6.6.00.52490000 
nicht komplett ausreichte.(geplante Mittel 2.500,00 €)
Die restlichen Mittel in Höhe von 1.000,00 € wurden aus dem 
Produktsachkonto 2.8.1.00.52490000 genommen.

 
Der Bürgermeister hat gemäß 39(3) Satz 3 KV M-V den im Anhang beigefügten 
Vertrag zwischen der Gemeinde Groß Teetzleben und  dem Verein T.O.N.I. e.V. 
und dem Antrag auf ÜPL aufgrund äußerster Dringlichkeit beschlossen, da eine 
Einberufung einer Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung  kurzfristig nicht 
möglich war.
 
 
Die Bürgermeistervorlage wird als Anlage beigefügt.
 
Die Dringlichkeitsentscheidung ist durch die Gemeindevertretung zu 
genehmigen.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben 
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Groß Teetzleben genehmigt die 
Dringlichkeitsentscheidung  des Bürgermeisters  (Vorlagen-Nr.: 39/BM/076/2021) 



zum Abschluss des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Teetzleben und dem 
Verein T.O.N.I. e.V. für die mobile Jugendarbeit in der Gemeinde für das Jahr 2021 
und den Antrag auf ÜPL.
 



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr: 
2021   in Folgejahren:   
   
  nein   X nein  ja
   
  X ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:  
  3.6.6.00.52490000  
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  
  
 

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 
Verbrauchsmittel
  Deckungsmittel stehen nicht zur

  Verfügung  
          

Haushaltsmittel:
 
 2500 € Haushaltsmittel:   

bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  0,00 € Mittel:   

Maßnahmesumme:
 
 3500 € Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 
 2500 € noch verfügbar:   

Erläuterungen: 

Die restliche Deckung der 1000 € erfolgte aus dem Produktsachkonto 2.8.1.00.52490000.

Anlage/n
2 Bürgermeistervorlage öffentlich



39/BM/076/2021
Bürgermeistervorlage
nichtöffentlich

Vertragsvereinbarung der T.O.N.I. -
Mobileinsätze in Groß Teetzleben und
Genehmigung der überplanmäßigen

Aufwendung/ Auszahlung

Organisationseinheit:

Bau, Ordnung und Soziales
Verfasser

Stefanie Küthe

Datum

16.12.2021
Einreicher

Eleratungsfolge

39 Gemeinde Groß Teetzleben Bürgermeister
[intern] (Entscheidung)

Geplante
Sitzungstermine

0/ N

Sachverhal t
1. Im vergangenen Jahr 2020 erhielt der Verein T.O.N.I. e. V. für seine mobile

Jugendarbeit in der Gemeinde Groß Teetzleben an 40 Tagen (Feiertage
abgezogen) It. Vereinbarung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von
2.500,00 €.

Die Gemeinde möchte die mobile Jugendarbeit auch im Jahr 2021
aufrechterhalten.

Dazu muss ein neuer Vertrag mit dem Verein T.O.N.I. e.V. und der
Gemeinde Groß Teetzleben abgeschlossen werden.

Im neuen Vertrag für das Jahr 2021 ist eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 3.500,00 € für Kinder- und Jugendarbeit an insgesamt 49 Tagen
(Feiertage abgezogen) veranschlagt.

2. Haushaltsmittel wurden für 2021 in Höhe von 2.500,00 € eingeplant.
Die Deckung der restlichen 1.000,00 € erfolgt aus dem Produktsachkonto
2.8.1.00.52490000. Der entsprechende ÜPL-Antrag wurde als Anhang der
Vorlage beigefügt.

Da es sich um eine unaufschiebbare Vertragsänderung handelt bzw. um einen
Antrag ÜPL entscheidet gemäß § 39 (3) Satz 3 KV M-V der Bürgermeister
(äußerste Dringlichkeit) anstelle der Gemeindevertretung.
Diese Entscheidungen sind gemäß § 39 (3) Satz 4 KV M-V in der nächsten
Gemeindevertretersitzung zu genehmigen.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben
dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
1. Der Bürgermeister der Gemeinde Groß Teetzleben beschließt den Vertrag

für mobile Jugendarbeit (Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.500,00 €)
mit dem Verein T.O.N.I. e. V. für das Jahr 2021.



2. Des Weiteren beschließt der Bürgermeister den Antrag der UPL. Die
Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 1.000 EUR
erfolgt aus dem Produktsachkonto 2.8.1.00.52490000.



Finanziel le Ausw irkunaen
im l fd . Haushal ts jahr: in Folgejahren:

_ _ _ _ _ nein X nein _____ja

X ja _ _ _ _ einmalig

_ _ _ _ _ jährlich wiederkehrend

Finanziel le Mi t tel  s tehen:

_ _ _ _ planmäßig zur Verfügung unter : x nicht  zur Verfügung

(Deckungsvorschlag)

Produktsachkonto: Produktsachkonto:

3.6.6.00.52490000 2.8.1.00.52490000.
Bezeichnung: Bezeichnung:
Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen und Verbrauchsmittel

_ _ _ _ Deckungsmittel stehen nicht zur

Verfügung

Haushal tsmi t tel : 2.500,00 € Haushal tsmi t tel : 7.250.00 EUR

bisher angeordnete bisher angeordnete

Mittel : 0,00 Mittel : 1.258,06 EUR

Maßnahm esum m e: 3.500,00 € Maßnahm esum m e: 1.000.00 EUR

noch verfügbar: 2.500,00 € noch verfügbar: 4.991,94 EUR
Erläuterungen:
Die restliche Deckung der 1.000,00 € erfolgt aus dem Produktsachkonto 2.8.1.00.52490000.

Anlage/n
1 Vertrag Groß Teetzleben (003) nichtöffentlich

2 2021-12-17 ÜPL nichtöffentlich

Unterschr i f t

Ort, Datum Bürgermeister/ -in
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